
milienhaus, sofern der 

Eigentümer darin 

wohnt. Bei grösseren 

Objekten bedarf es 

einer zusätzlichen Ge-

bäudehaftpflichtver-

sicherung. 

Nochmals anders sieht 

es bei Stockwerkeigen-

tum aus. Da Stock-

werkeigentum stets 

mit allgemein benutz-

baren Gebäudeteilen 

und -flächen verbun-

den ist, hat die Ge-

meinschaft der Stock-

w e r k e i g e n t ü m e r 

(STWEG) ebenfalls eine 

separate Police abzu-

schliessen, d.h. die 

Betriebs– oder Privat-

haftpflicht ist in einem 

solchen Falle nicht 

ausreichend. 

 

Die obligat. Feuerver-

sicherung schützt den 

Eigentümer nicht ge-

gen alle Risiken. Für 

den Eigentümer be-

steht z.B. auch ein Haf-

tungsrisiko. 

Dieses Haftungsrisiko 

kann der Eigentümer 

wie folgt versichern: 

Falls eine Firma Eigen-

tümerin ist, so besteht 

heute grundsätzlich 

Versicherungsschutz im 

Rahmen der Betriebs-

haftpflicht. Dies gilt 

insbesondere für Ge-

bäude und Grundstücke 

welche dem Betrieb 

dienen. In der Regel 

besteht jedoch kein 

Versicherungsschutz 

für Liegenschaften / 

Grundstücke / Räum-

lichkeiten, die zwar im 

Eigentum der Firma 

sind, jedoch nicht dem 

Betrieb dienen. Trotz-

dem, auch dieses Risiko 

kann in der Betriebs-

haftpflicht mittels einer 

Besonderen Bedingung  

versichert werden. 

Private Eigentümer ei-

ner selbst bewohnten 

Liegenschaft geniessen 

Versicherungsschutz 

über die Privathaft-

pflicht. Je nach Gesell-

schaft gilt der Versiche-

rungsschutz auch für 

ein Zwei– oder Dreifa-

Strengere Haftung des Eigentümers 

Grundsätzlich haftet 

der Hauseigentümer für 

sämtliche Schäden, wel-

che infolge eines Man-

gels Drittpersonen wi-

derfahren. Dabei wird 

keine Verschulden vor-

ausgesetzt. Somit be-

steht für den Eigentü-

mer keine Möglichkeit, 

sich durch das Erbrin-

gen eines Sorgfaltsbe-

weises von der Haft-

pflicht zu befreien. 

Auch ist es unerheblich, 

ob Unsorgfalt vorge-

worfen werden kann 

oder nicht. Ebenso spie-

len menschliches Versa-

gen oder Zufall für die 

Ursache des Mangels 

keine Rolle. Der Mangel  

kann im Werk selbst 

liegen oder aber im 

Unterhalt. Einzig wenn 

auch richtiger Unter-

halt den Schaden nicht 

verhindert hätte, also 

der Mangel nicht Ursa-

che des Schadens ist, 

kann sich der Eigentü-

mer von der Haftung 

befreien. 

Gebäudehaftpflichtversicherung

   

 

Auf was Liegenschafts- 

eigentümer  achten 

sollten… 
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Thema in dieser 

Ausgabe: 

• Gebäudehaftpflicht 

von Firmen, Privaten 

und Stockwerkeigen-

tümern (OR 58) 

• Die Werkeigentümer-

haftung 
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